
Checkliste
Folgende Richtlinien müssen eingehalten werden, um mit einem Festwagen beim  
Rosenmontagszug teilzunehmen.

Großwagen mit Personenbeförderung / Beizubringende Unterlagen

Gültiges TÜV-Gutachten bzw. Betriebserlaubnis des Anhängers1.	
Kopie des Fahrzeugscheins des Zugfahrzeugs2.	
Versicherungsnachweis des Zugfahrzeugs3.	
Bestätigung für die Bereitstellung der Begleitpersonen4.	
Einhaltung der Bauvorschriften für Brauchtumsveranstaltungen5.	

Motivwagen ohne Personenbeförderung / Beizubringende Unterlagen

Gültiger Bremstest bzw. Betriebserlaubnis des Anhängers1.	
Kopie des Fahrzeugscheins des Zugfahrzeugs2.	
Versicherungsnachweis des Zugfahrzeugs3.	
Bestätigung für die Bereitstellung der Begleitpersonen4.	
Einhaltung der Bauvorschriften für Brauchtumsveranstaltungen5.	

Fußgruppe(n) mit Bagagewagen oder Pferd mit Kutsche

Bei Benutzung eines Leihwagens
Kopie des Fahrzeugscheins1.	
Versicherungsnachweis zur Teilnahme an einer Brauchtumsveranstaltung2.	

Teilnahme mit Kutsche und Pferd
Gutachten für pferdebespannte Fahrzeuge der Deutschen Reittierlichen Vereinigung1.	

Für Handwagen gelten zur Zeit keine besonderen Vorschriften

Die Benutzung von selbstgefahrenen Rasenmähern ist verboten.


